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Verfassung des eidgenössischen Standes Schwyz 

(Änderung vom 13. Dezember 2006) 

Der Kantonsrat des Kantons Schwyz beschliesst: 

I. 

Die Verfassung des eidgenössischen Standes Schwyz vom 23. Oktober 18981 
wird wie folgt geändert: 

§ 72 Abs. 1 und 4 

1 Wahlen und Abstimmungen werden an der Bezirksgemeinde und an der Ge-
meindeversammlung mit offenem Handmehr vorgenommen. Die Bezirksgemein-
de oder Gemeindeversammlung kann geheime Wahl oder Abstimmung be-
schliessen.  
4 Das Gesetz regelt das Verfahren für die geheimen Wahlen und Abstimmungen 
sowie für die Urnenabstimmungen. 

II. 

1 Dieser Beschluss wird der Volksabstimmung unterbreitet und bedarf der Ge-
währleistung der Bundesversammlung. 
2 Er wird im Amtsblatt veröffentlicht und nach Inkrafttreten in die Gesetzsamm-
lung aufgenommen. 
3 Nach Gewährleistung durch die Bundesversammlung bestimmt der Regierungs-
rat den Zeitpunkt des Inkrafttretens. 
 
 
 Im Namen des Kantonsrates 
 Der Präsident: Dr. Karl Roos 
 Die Protokollführerin: Margrit Gschwend 
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